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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Bestimmung von Körperfunktionen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Bestimmung einer oder mehrerer Körperfunktio-
nen einer Person, welche mindestens einen Körperfunkti-
onssensor (1), eine Elektronikeinheit (2) und ein Fixiermittel
(3) zum lösbaren Befestigen der Vorrichtung am Körper der
Person umfasst. Die Elektronikeinheit (2) umfasst dabei eine
erste, eine Leiterbahnstruktur (2b) aufweisende Folie (2a),
mindestens ein auf der ersten Folie (2a) angeordnetes und
die Leiterbahnstruktur (2b) kontaktierendes, elektronisches
Bauelement (2c) und eine zweite Folie (2d). Um das elektro-
nische Bauelement (2c) einzukapseln und eine hohe Zuver-
lässigkeit des elektronischen Bauelements zu erzielen, ist
die zweite Folie (2d) auf die Seite der ersten Folie (2a) auf-
laminiert, auf der das elektronische Bauelement (2c) ange-
ordnet ist. Weiterhin beschreibt die Erfindung ein Verfahren
zur Bestimmung einer oder mehrerer Körperfunktionen einer
Person mit einer solchen Vorrichtung sowie deren Verwen-
dung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
stimmung einer oder mehrerer Körperfunktionen ei-
ner Person sowie deren Verwendung und ein Einsatz
in einem Verfahren zur Bestimmung einer oder meh-
rerer Körperfunktionen einer Person.

Stand der Technik

[0002] Die Druckschrift DE 203 01 410 U1 be-
schreibt ein Pflaster mit Elektroden und Elektronik zur
Erfassung, Speicherung und Übertragung von Vital-
parametern. Die Verkapselung der Elektronik ist da-
bei jedoch relativ aufwendig.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine Vorrichtung zur Bestimmung einer oder meh-
rerer Körperfunktionen einer Person, welche min-
destens einen Körperfunktionssensor, eine Elektro-
nikeinheit und ein Fixiermittel zum lösbaren Befesti-
gen der Vorrichtung am Körper der Person umfasst.
Dabei umfasst die Elektronikeinheit eine erste, ei-
ne Leiterbahnstruktur aufweisende Folie, mindestens
ein auf der ersten Folie angeordnetes und die Lei-
terbahnstruktur kontaktierendes, elektronisches Bau-
element und eine zweite Folie, wobei die zweite Folie
auf die Seite der ersten Folie auflaminiert ist, auf der
das elektronische Bauelement angeordnet ist.

[0004] Eine derartig aufgebaute Elektronikeinheit
hat den Vorteil, dass das elektronische Bauelement
durch das Auflaminieren der zweiten Folie verkapselt
sein kann. Auf diese Weise kann vorteilhafterweise
die Zuverlässigkeit des elektronischen Bauelements
erhöht werden. Darüber hinaus kann durch die Ver-
wendung von Folien eine flexible Elektronikeinheit er-
zielt werden, welche sich beispielsweise der Körper-
form und -kontur der Person anpassen kann. Dies
kann sich wiederum vorteilhaft auf den Tragekomfort
der Person auswirken. Weiterhin kann durch einen
solchen Aufbau die nutzbare Fläche der Elektronik-
einheit vergrößert werden beziehungsweise kann die
Elektronikeinheit relativ flach ausgebildet sein.

[0005] Im Rahmen einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist zwischen der ersten und der zweiten Folie
ein dielektrisches Material, insbesondere eine dielek-
trische Schicht, angeordnet. Beispielsweise kann das
dielektrische Material zwischen und auf den elektro-
nischen Bauelementen angeordnet sein.

[0006] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist auf mindestens einer nach außen
weisenden Seite der Elektronikeinheit eine Isolati-
onsschicht aufgebracht. Auf diese Weise kann die
Elektronikeinheit zusätzlich von Umgebungseinflüs-
sen geschützt werden. Vorzugsweise ist auf beiden

nach außen weisenden Hauptflächen der Elektro-
nikeinheit jeweils eine Isolationsschicht aufgebracht.
Dabei werden unter den „Hauptflächen der Elektro-
nikeinheit” insbesondere die größten einander ge-
genüberliegenden Flächen der Elektronikeinheit ver-
standen. Dies hat zum einen der Vorteil, dass die
Elektronikeinheit noch besser von Umgebungsein-
flüssen geschützt werden kann. Zum anderen kann
eine derartig aufgebaute Elektronikeinheit durch ei-
nen Prägeprozess und/oder Tiefziehprozess derart
umgeformt werden, dass die Elektronikeinheit voll-
ständig von einer Isolationsschicht umkapselte ist.
Dies kann sich wiederum weiterhin vorteilhaft auf
den Schutz der Elektronikeinheit vor Umwelteinflüs-
sen auswirken.

[0007] Vorzugsweise bestimmt die Vorrichtung ei-
ne oder mehrere Körperfunktionen, ausgewählt aus
der Gruppe bestehend aus Herzschlag, insbesonde-
re von Ungeborenen, Atmung, beispielsweise Atem-
strom (Wärmefluss aus Mund- und Nasenatmung),
Körpertemperatur, Puls, Bewegung eines Körper-
teils, beispielsweise eines Arms, Beins oder des Kop-
fes, und elektrischen Körperströmen, beispielswei-
se bei der Elektrokardiographie (EKG), insbesondere
bei der kabellosen Elektrokardiographie (EKG).

[0008] Insbesondere kann die Vorrichtung daher ei-
nen oder mehrere Körperfunktionssensoren, ausge-
wählt aus der Gruppe bestehend aus Bewegungs-
sensoren, Temperatursensoren, Blutsauerstoffsen-
soren, Geräuschsensoren und Elektrizitätssensoren
umfassen.

[0009] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung umfasst die Vorrichtung daher eine
Ausgabevorrichtung zur kabellosen Ausgabe von Da-
ten. Dies hat den Vorteil, dass die Person nicht
für die Dauer der Messung mittels eines Datenka-
bels mit einem Datenverarbeitungssystem verbun-
den sein muss. Auf diese Weise ist es vorteilhaf-
terweise nicht notwendig die Person durch sperrige
Gerätschaften in ihrer Beweglichkeit einzuschränken
und/oder am Schlafen zu hindern, was den Komfort
der Person erhöhen kann. Vorzugsweise ist die Aus-
gabevorrichtung flexibel und/oder biegbar und/oder
in ihrer Form anpassbar ausgestaltet.

[0010] Die von dem Körperfunktionssensor be-
stimmten Daten können anschließend durch eine zu-
sätzlich integriertes visuelles Verfahren, beispiels-
weise auf der Basis von Farbindikation oder auf der
Basis eines flexiblen LCD-Displays direkt sichtbar ge-
macht werden. Dies kann eine sehr einfache Metho-
de zum Anzeigen des Eintretens eines Ereignisses
darstellen.

[0011] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist die Ausgabevorrichtung eine Anzei-
gevorrichtung, beispielsweise eine LED, eine LED-
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Kombination, eine OLED, eine OLED-Kombination,
ein LCD-Display, ein TLC-Display, ein Display auf der
Basis einer elektrochemischen Farbreaktion oder ein
elektrophoretisches Display. Auf diese Weise können
ermittelte Daten beziehungsweise Ergebnisse vorteil-
hafterweise direkt über ein optisches Abbildungsver-
fahren an der Vorrichtung angezeigt werden. Insbe-
sondere kann die Ausgabevorrichtung eine Anzei-
gevorrichtung sein, welche Körperfunktionskennwer-
te, beispielsweise die Anzahl und/oder das Potenzi-
al, über ein Display, beispielsweise ein Textdisplay,
und/oder einen Farbcode, beispielsweise durch un-
terschiedlich farbige LED/OLEDs, beispielsweise auf
der Basis einer Ampelanzeige der Farben Grün, Gelb
und Rot, und/oder einen Farbumschlag (Eintritt oder
nicht Eintritt eines Ereignisses) anzeigt. Auf der Basis
dieser Anzeige kann die Person, beispielsweise unter
Hinzunahme einer Bedienungsanleitung, einen an-
gegebenen, körperlichen Zustand, insbesondere Ge-
sundheitszustand oder Trainingszustand, ablesen.

[0012] Es ist ebenso möglich, dass die von dem Kör-
perfunktionssensor bestimmten Daten durch, insbe-
sondere kontaktloses und/oder kabelloses, aktives
Senden, beispielsweise drahtlos per Funk, an eine
Empfangsvorrichtung übermittelt und gegebenenfalls
durch eine an die Empfangsvorrichtung angeschlos-
sene oder darin integrierte Auswertungsvorrichtung
ausgewertet werden.

[0013] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist die Ausgabevorrichtung daher ein
aktiver Sender zur kabellosen Übermittlung von Da-
ten, beispielsweise ein Infrarot-Sender oder ein Funk-
sender, insbesondere ein WLAN-Sender oder ein
Bluetoothsender. Insbesondere kann die Ausgabe-
vorrichtung dabei zur Übermittlung von Daten an eine
separate Empfangsvorrichtung ausgebildet sein. Auf
diese Weise kann die erfindungsgemäße Vorrichtung
innerhalb eines langen Anwendungszeitraums einge-
setzt.

[0014] Es ist ebenso möglich, dass die von dem Kör-
perfunktionssensor bestimmten Daten, insbesonde-
re kontaktloses und/oder kabelloses, beispielsweise
durch den Einsatz der RFID-Technologie, zum Bei-
spiel über eine gedruckte Antenne, durch eine Emp-
fangsvorrichtung ausgelesen werden und gegebe-
nenfalls durch eine an die Empfangsvorrichtung an-
geschlossene oder darin integrierte Auswertungsvor-
richtung ausgewertet werden.

[0015] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist die Ausgabevorrichtung daher ein
passiver Sender zur kabellosen Übermittlung von
Daten, beispielsweise ein RFID-Transponder. Auch
hierbei kann die Ausgabevorrichtung zur Übermitt-
lung von Daten an eine separate Empfangsvorrich-
tung ausgebildet sein. Dies hat ebenfalls den Vor-
teil, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung inner-

halb eines langen Anwendungszeitraums eingesetzt
werden kann.

[0016] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung umfasst die Vorrichtung eine Stromver-
sorgungsvorrichtung. Die Stromversorgungsvorrich-
tung ist vorzugsweise zur Stromversorgung des/der
Körperfunktionssensoren und/oder der Elektronikein-
heit und/oder der Ausgabevorrichtung und/oder einer
Speichervorrichtung und/oder einer Auswertungsvor-
richtung ausgebildet. Die Stromversorgungsvorrich-
tung kann eine autarke und/oder kabellose Strom-
versorgungsvorrichtung sein. Dabei wird unter ei-
ner „autarken Stromversorgungsvorrichtung” insbe-
sondere eine Stromversorgungsvorrichtung verstan-
den, welche zur Spannungsversorgung nicht an das
Stromnetz angeschlossen sein muss. Zum Beispiel
kann die Stromversorgungsvorrichtung eine Batterie
oder ein Akkumulator, insbesondere eine Batterie,
sein.

[0017] Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Vor-
richtung kabellos. Dabei wird unter „kabellos” insbe-
sondere verstanden, dass die Vorrichtung ohne eine
Kabelverbindung mit einer weiteren Vorrichtung be-
trieben werden kann.

[0018] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung umfasst die Vorrichtung eine Auswer-
tungsvorrichtung, insbesondere zum Auswerten von
Rohdaten des Körperfunktionssensors. Die Auswer-
tungsvorrichtung kann beispielsweise auf einer, ins-
besondere logischen, integrierten Schaltung (IC) ba-
sieren.

[0019] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung umfasst die Vorrichtung eine Spei-
chervorrichtung, insbesondere zur Speicherung von
Daten, insbesondere von vom Körperfunktionssen-
sors ausgegebenen Rohdaten oder von, beispiels-
weise der Auswertungsvorrichtung, zumindest teil-
weise ausgewerteten Daten. Auf diese Weise ist nicht
immer eine simultane Überwachung/Datenauslesung
erforderlich, sondern die Messung der Körperfunktion
kann über einen längeren Zeitraum, beispielsweise
acht Stunden, insbesondere zur Indikation von Kör-
perfunktionen während des Schlafes eingesetzt wer-
den.

[0020] Die Vorrichtung kann auch eine kombinierte
Speicher- und Auswertungsvorrichtung aufweisen.

[0021] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung sind der Körperfunktionssensor und/
oder die Ausgabevorrichtung und/oder die Strom-
versorgungsvorrichtung und/oder die Auswertungs-
vorrichtung und/oder die Speichervorrichtung teilwei-
se oder vollständig in die Elektronikeinheit integriert
sind. Beispielsweise können insbesondere die elek-
tronischen Bauelemente des Körperfunktionssensors



DE 10 2009 029 215 A1    2011.03.10

4/10

und/oder der Ausgabevorrichtung in der Elektronik-
einheit integriert sein, wobei elektrische Bauelemen-
te, wie Elektroden und/oder Antennen außerhalb der
Elektronikeinheit angeordnet sind. Der Körperfunk-
tionssensor und/oder die Ausgabevorrichtung kön-
nen jedoch ebenfalls vollständig in die Elektronikein-
heit integriert sein. Die Stromversorgungsvorrichtung
und/oder die Auswertungsvorrichtung und/oder die
Speichervorrichtung sind vorzugsweise vollständig in
die Elektronikeinheit integriert.

[0022] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung sind der Körperfunktionssensor und/
oder die Ausgabevorrichtung und/oder die Strom-
versorgungsvorrichtung und/oder die Auswertungs-
vorrichtung und/oder die Speichervorrichtung elek-
tronische Bauelemente der Elektronikeinheit. Insbe-
sondere können die elektronischen Bauelemente der
Elektronikeinheit, ausgewählt sein aus der Gruppe
bestehend aus integrierten Schaltungen (IC), Senso-
ren, Stromversorgungsvorrichtungen, insbesondere
Batterien, Ausgabevorrichtungen, insbesondere akti-
ve oder passive Sender, beispielsweise RFID Trans-
pondern, Empfangsvorrichtungen, insbesondere An-
tennen, Auswertungsvorrichtungen und Speichervor-
richtungen.

[0023] Das Fixiermittel ist vorzugsweise lösbar an ei-
nem Finger, einem Zeh, einem Ohr, insbesondere ei-
nem Ohrläppchen, dem Hals, einer Schläfe oder der
Stirn einer Person befestigbar.

[0024] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist das Fixiermittel als Pflaster, bei-
spielsweise Einwegpflaster oder Mehrwegpflaster,
insbesondere Einwegpflaster, ausgebildet. Zum Bei-
spiel kann das Pflaster eine Trägerschicht, beispiels-
weise aus Zellstoff oder Gewebe, und eine dar-
auf angeordnete Haftklebeschicht, beispielsweise auf
Acrylat-Basis, aufweisen. Insbesondere können der
Körperfunktionssensor und/oder die Elektronikeinheit
in einem, auch als Fixiermittel dienenden, medizini-
schen Pflaster und/oder homöopathisches Pflaster
und/oder Sportpflaster, integriert sein. Beispielswei-
se kann das Pflaster eine Abdeckschicht aufweisen,
welche gegenüberliegend der Haftklebeschicht auf
die Trägeschicht auflaminiert ist und den Körperfunk-
tionssensor und/oder die Elektronikeinheit auf der
Trägerschicht fixiert und – beispielsweise zum Ver-
meiden des daran Hängenbleibens – abdeckt.

[0025] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist die Vorrichtung als Sensorpflas-
ter ausgebildet. Zum Beispiel können durch Aufkle-
ben eines solchen Pflasters Körperfunktionen, wie
Herzschlag (auch bei Schwangerschaft Herztöne),
Atmung, Körpertemperatur, Puls, Bewegung eines
Körperteils und elektrische Körperströme, beispiels-
weise für einen definierten Zeitraum, erfasst werden.
Ein weiterer Vorteil besteht in der komfortablen Mes-

sung und Überwachung von Körperfunktionsdaten zu
jeder beliebigen Zeit.

[0026] Die Elektronikeinheit kann beispielsweise
durch ein Verfahren zur Herstellung einer elektroni-
schen Baugruppe, welche mindestens ein elektroni-
sches Bauelement sowie eine Leiterbahnstruktur um-
fasst, mit der das mindestens eine elektronische Bau-
element kontaktiert wird, hergestellt werden, welches
die folgenden Schritte umfasst:

– Strukturieren einer elektrisch leitfähigen Schicht
einer ersten Folie zum Ausbilden der Leiterbahn-
struktur,
– Bestücken der Leiterbahnstruktur mit dem min-
destens einen elektronischen Bauelement, und
– Auflaminieren einer zweiten Folie auf die mit
dem elektronischen Bauelement bestückte erste
Folie auf der Seite, auf der die erste Folie mit dem
elektronischen Bauelement bestückt ist.

[0027] Die Vorrichtung zur Bestimmung einer oder
mehrerer Körperfunktionen einer Person, kann an-
schließend durch Anbringen der Elektronikeinheit
und/oder eines Körperfunktionssensors an einem Fi-
xiermittel, insbesondere durch Integration der Elek-
tronikeinheit und/oder eines Körperfunktionssensors
in ein Pflaster, beispielsweise durch ein Laminierver-
fahren, hergestellt werden.

[0028] Die zweite Folie kann ebenfalls eine Leiter-
bahnstruktur und mindestens ein elektronisches Bau-
element aufweisen, wobei das mindestens eine elek-
tronische Bauelement der zweiten Folie auf der zwei-
ten Folie angeordnet ist und die Leiterbahnstruktur
der zweiten Folie kontaktiert. Dies kann beispiels-
weise durch Strukturieren einer elektrisch leitfähigen
Schicht einer zweiten Folie zum Ausbilden der Lei-
terbahnstruktur und Bestücken der Leiterbahnstruk-
tur der zweiten Folie mit mindestens einen elektroni-
schen Bauelement realisiert werden. Das Auflaminie-
ren erfolgt dabei vorzugsweise derart, dass die elek-
tronischen Bauteile der ersten und zweiten Folien zu-
einander weisen, so dass sich die Leiterbahnstruktu-
ren an den Außenseiten der Elektronikeinheit befin-
den. Auf diese Weise lässt sich die Flächennutzung
deutlich steigern.

[0029] Die Leiterbahnstruktur der ersten und/oder
zweiten Folie gegenüberliegend zu dem auf der ers-
ten beziehungsweise zweiten Folie angeordneten,
elektronischen Bauelement angeordnet sein.

[0030] Die erste und/oder zweite Folie können ins-
besondere eine elektrisch leitfähige und eine elek-
trisch nicht leitfähige Schicht umfassen, wobei die
elektrisch leitfähige Schicht zum Ausbilden der Leiter-
bahnstruktur strukturiert wird und die nicht elektrisch
leitfähige Schicht nicht strukturiert wird und als Trä-
gerschicht dient.
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[0031] Die elektrisch leitfähigen Schichten bezie-
hungsweise die Leiterbahnstrukturen können unab-
hängig voneinander aus einem Metall oder einer
Metalllegierung, beispielsweise Kupfer, Silber, Gold,
Platin oder Palladium oder einer Legierung davon,
ausgebildet sein.

[0032] Beim Einsatz einer ersten und/oder zweiten
Folie aus einem thermoplastischen Material kann die
Elektronikeinheit verformbar sein. Die Verwendung
eines thermoplastischen Materials hat sich auch beim
vollständigen Umkapseln der Elektronikeinheit durch
einen abschließenden Prägeprozess und/oder Tief-
ziehprozess als vorteilhaft erwiesen.

[0033] Um zu vermeiden, dass durch das Auflami-
nieren der zweiten Folie unerwünschte elektrische
Verbindungen entstehen, ist vorzugsweise zwischen
der ersten und zweiten Folie ein dielektrisches Ma-
terial, beispielsweise ein dielektrischer Kunststoff,
insbesondere ein dielektrischer, thermoplastischer
Kunststoff angeordnet. Zusätzlich fixiert das dielektri-
sche Material vorzugsweise die elektronischen Bau-
elemente.

[0034] Um das dielektrische Material zwischen der
ersten und zweiten Schicht einzubringen, ist es zum
Beispiel möglich, auf die erste Folie vor dem Bestü-
cken mit dem elektronischen Bauelement eine Be-
schichtung aus dem dielektrischen Material, aufzu-
bringen, wobei die Beschichtung aus dem dielektri-
schen Material vor oder nach dem Strukturieren der
elektrisch leitfähigen Schicht zum Ausbilden der Lei-
terbahnstruktur aufgebracht werden kann. Das Auf-
bringen der Beschichtung vor dem Strukturieren hat
den Vorteil, dass die dielektrische Schicht eine Trä-
gerschicht bildet, auf der die Metallschicht strukturiert
werden kann.

[0035] Alternativ ist es jedoch zum Beispiel auch
möglich, dass das dielektrische Material erst nach
dem Bestücken der ersten und/oder zweiten Folie
auf der Seite der ersten beziehungsweise zweiten
Folie aufgebracht wird, auf der das mindestens eine
elektronische Bauelement positioniert ist. Weiterhin
ist es auch möglich, dass nach dem Bestücken der
ersten und/oder zweiten Folie eine weitere dielektri-
sche Schicht auf die erste beziehungsweise zweite
Folie aufgebracht wird. Dabei kann eine Beschich-
tung, die vor dem Bestücken der ersten beziehungs-
weise zweiten Folie aufgebracht wurde, auf der Seite
angeordnet sein, auf der die erste beziehungsweise
zweite Folie mit dem elektronischen Bauelement be-
stückt wurde oder auf der dem elektronischen Bau-
element abgewandten Seite.

[0036] Die Leiterbahnstruktur der ersten Folie und
die Leiterbahnstruktur der zweiten Folie können
durch eine oder mehrere Durchkontaktierungen mit-
einander verbunden sein. Das Einbringen von Durch-

kontaktierungen kann zum Beispiel dadurch erfolgen,
dass Bohrungen ausgebildet werden und diese an-
schließend metallisiert werden. Alternativ ist es auch
möglich, dass die Durchkontaktierungen zum Bei-
spiel durch einen Tiefziehprozess hergestellt werden,
bei dem die obere Lage einer leitfähigen Folie über
einen Dorn durch das Dielektrikum gedrückt wir, bis
dieses die untere leitfähige Folie kontaktiert.

[0037] Vorzugsweise wird auf mindestens einer
nach außen weisenden Schicht der Elektronikein-
heit eine Isolationsschicht aufgebracht ist. Die Iso-
lationsschicht ist vorzugsweise ebenfalls aus einem
dielektrischen Material, beispielsweise einem dielek-
trischen Kunststoff, insbesondere einem thermoplas-
tischen, dielektrischen Kunststoff, gefertigt. Der Ein-
satz eines thermoplastischen Kunststoffs kann auch
hier von Vorteil sein, wenn die Elektronikeinheit ab-
schließend verformt beziehungsweise durch einen
Prägeprozess und/oder Tiefziehprozess vollständig
verkapselt werden soll.

[0038] Weiterhin können die erste Folie, die zweite
Folie, die dielektrische Schicht und/oder die Isolati-
onsschicht aus einem Elastomer, beispielsweise ei-
nem dehnbaren Silikon, ausgebildet sein. Durch den
Einsatz von Elastomeren können in Verbindung mit
geeigneten Leitebahnstrukturen elektronische Schal-
tungen erzeugt werden, die in mehrere Raumrichtun-
gen flexibel sind. Insbesondere lassen sich solche
Elektronikeinheiten zum Beispiel auch Dehnen.

[0039] Mindestens zwei Elektronikeinheiten können
miteinander zu einem Elektronikeinheitsverbund ver-
bunden werden. Hierfür können beispielsweise meh-
rere erste Folien aufeinander laminiert werden, wel-
che beispielsweise beidseitig jeweils mindestens ein
elektronisches Bauelement aufweisen. Die einzel-
nen Elektronikeinheiten können dabei durch Durch-
kontaktierungen miteinander verbunden sein. Bei
einem Elektronikeinheitsverbund kann jeweils zwi-
schen zwei ersten Folien ein Dielektrikum angeordnet
sein. Das Dielektrikum kann zum Beispiel ein Kunst-
stoff oder ein Silikon sein.

[0040] Um eine verbesserte Verkapselung der Elek-
tronikeinheit zu erzielen, kann das elektronische Bau-
element beziehungsweise können die elektronischen
Bauelemente zusätzlich mit einer Formmasse um-
schlossen sein. Hierdurch kann zum Beispiel eine
zusätzliche Stabilisierung des elektronischen Bau-
elementes und der Kontaktierung erzielt werden, so
dass dieses beispielsweise bei einer Biegung der
elektronischen Bausgruppe nicht bricht. Vorzugswei-
se ist mindestens ein auf der ersten und/oder zweiten
Folie angeordnetes, elektronisches Bauelement von
einer Formmasse umschlossen.

[0041] Die Elektronikeinheit kann in einem abschlie-
ßenden Schritt zu einem Formteil umgeformt wird.



DE 10 2009 029 215 A1    2011.03.10

6/10

Das Umformen kann zum Beispiel durch Prägen und/
oder Tiefziehen oder andere Umformverfahren erfol-
gen. Um zu vermeiden, dass elektronische Bauele-
mente, mit denen die Folie/n bestückt sind, bei dem
Umformungsvorgang beschädigt werden, ist es ei-
nerseits möglich, die Bestückung so zu gestalten,
dass an Biegestellen oder Knickstellen des Formteils
keine elektronischen Bauelemente aufgebracht sind.
Alternativ ist es jedoch zum Beispiel auch möglich,
flexible elektronische Bauelemente einzusetzen, die
beispielsweise gebogen werden können.

[0042] Die elektronischen Bauelemente können mit-
tels einer Flip-Chip-Technologie auf der ersten und/
oder zweiten Folie angebracht sein. Dabei können
die elektronischen Bauelemente beispielsweise mit
Kontaktpunkten (Bumps) versehen sein. Die Kontakt-
punkte können durch die elektrisch nicht leitfähige
Schicht der ersten und/oder zweiten Folie hindurch-
gedrückt werden, so dass diese die darunter befind-
liche Leiterbahnstruktur kontaktieren.

[0043] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist ein Verfahren zur Bestimmung einer
oder mehrerer Körperfunktionen einer Person mit
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, in dem min-
destens ein Körperfunktionssensor eine Körperfunk-
tion misst und die Ausgabevorrichtung von der ge-
messenen Körperfunktion abhängige Daten ausgibt.
Insbesondere kann die Auswertungsvorrichtung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung die Rohdaten des
Körperfunktionssensors hinsichtlich Körperfunktions-
kennwerten, beispielsweise der Anzahl und/oder des
Potenzials der Körperfunktion, aus. Dabei kann die
Ausgabevorrichtung anschließend direkt Körperfunk-
tionskennwerte anzeigen beziehungsweise an eine
Empfangsvorrichtung ausgeben. Weiterhin kann die
Speichervorrichtung die Rohdaten des Körperfunkti-
onssensors speichern, und die Auswertungsvorrich-
tung ruft nach einem definierten Zeitraum die in
der Speichervorrichtung gespeicherten Rohdaten ab
und wertet diese hinsichtlich Körperfunktionskenn-
werten aus. Weiterhin kann eine Empfangsvorrich-
tung die von der Ausgabevorrichtung ausgegebenen
Daten empfangen. Zum Beispiel kann die Empfangs-
vorrichtung die von der Ausgabevorrichtung aus-
gegebenen Daten auslesen. Die Empfangsvorrich-
tung kann aktiv ein Signal aussenden. Beispielswei-
se kann die erfindungsgemäße Empfangsvorrichtung
ein hochfrequentes, elektromagnetisches Wechsel-
feld zum Aktivieren des passiven Senders der Aus-
gabevorrichtung zur kabellosen Übermittlung von Da-
ten, erzeugen. Ferner kann die Speichervorrichtung
zunächst die Rohdaten des Körperfunktionssensors
speichern, und die Ausgabevorrichtung kann die
körperfunktionsabhängigen Rohdaten anschließend
an die, insbesondere separate, Empfangsvorrichtung
ausgeben. Die Rohdaten können anschließen durch
die Auswertungsvorrichtung der Empfangsvorrich-
tung hinsichtlich Körperfunktionskennwerte, ausge-

wertet und durch eine Anzeigevorrichtung der Emp-
fangsvorrichtung angezeigt werden.

[0044] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist die Verwendung einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung, insbesondere als Einwegpflaster
und/oder im Bereich der Medizintechnik, beispiels-
weise Telemedizin, zum Beispiel zur kabellosen Be-
stimmung des Herzschlag, insbesondere von Un-
geborenen, der Atmung, beispielsweise des Atem-
stroms (Wärmefluss aus Mund- und Nasenatmung),
der Körpertemperatur, des Pulses, der Bewegung
eines Körperteils, beispielsweise eines Arms, Beins
oder des Kopfes, und von elektrischen Körperströ-
men, beispielsweise bei der Elektrokardiographie
(EKG).

Zeichnungen

[0045] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der erfindungsgemäßen Gegenstände wer-
den durch die Zeichnung veranschaulicht und in der
nachfolgenden Beschreibung erläutert. Dabei ist zu
beachten, dass die Zeichnung nur beschreibenden
Charakter hat und nicht dazu gedacht ist, die Erfin-
dung in irgendeiner Form einzuschränken.

[0046] Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt
durch eine Ausführungsform einer als Sensorpflaster
ausgeführten, erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0047] Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt
durch eine als Sensorpflaster ausgeführte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Bestimmung einer oder mehrerer Körperfunktionen
einer Person. Fig. 1 zeigt, dass die Vorrichtung
zwei Körperfunktionssensoren 1, eine Elektronikein-
heit 2 und ein Fixiermittel 3 zum lösbaren Befestigen
der Vorrichtung am Körper der Person umfasst. Die
Funktionsweise des Körperfunktionssensoren 1 kann
beispielsweise auf einem resistiven oder ähnlichen
Verfahren basieren. Fig. 1 zeigt, dass der Aufbau
der Elektronikeinheit einem Laminat-Schichtsystem-
Aufbau entspricht. Fig. 1 zeigt insbesondere, dass
die Elektronikeinheit 2 eine erste, eine Leiterbahn-
struktur 2b aufweisende Folie 2a, zwei auf der ers-
ten Folie 2a angeordnete und die Leiterbahnstruk-
tur 2b kontaktierende, elektronische Bauelement 2c,
nämlich Körperfunktionssensoren 1, und eine zwei-
te Folie 2d umfasst, welche auf die Seite der ersten
Folie 2a auflaminiert ist, auf der das elektronische
Bauelement 2c angeordnet ist. Fig. 1 zeigt weiterhin,
dass zwischen der ersten 2a und der zweiten 2d Fo-
lie ein dielektrisches Material 2h angeordnet ist. Dar-
über hinaus zeigt Fig. 1, dass auf den beiden Haupt-
flächen der Elektronikeinheit jeweils eine Isolations-
schicht 2i, 2j aufgebracht ist. Ferner zeigt Fig. 1, dass
das Fixiermittel eine Trägerschicht 3a und eine Haft-
klebeschicht 3b umfasst und dass gegenüberliegend
zur Haftklebeschicht 3b eine Ausgabevorrichtung 4



DE 10 2009 029 215 A1    2011.03.10

7/10

zur kabellosen Ausgabe von Daten angeordnet ist.
Hierbei kann es sich zum Beispiel um ein Display
oder einen Farbcode handeln.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Bestimmung einer oder mehre-
rer Körperfunktionen einer Person, umfassend
– mindestens einen Körperfunktionssensor (1),
– eine Elektronikeinheit (2) und
– ein Fixiermittel (3) zum lösbaren Befestigen der Vor-
richtung am Körper der Person,
wobei die Elektronikeinheit (2)
– eine erste, eine Leiterbahnstruktur (2b) aufweisen-
de Folie (2a),
– mindestens ein auf der ersten Folie (2a) angeordne-
tes und die Leiterbahnstruktur (2b) kontaktierendes,
elektronisches Bauelement (2c), und
– eine zweite Folie (2d) umfasst,
wobei die zweite Folie (2d) auf die Seite der ersten
Folie (2a) auflaminiert ist, auf der das elektronische
Bauelement (2c) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der ersten (2a) und der zwei-
ten (2d) Folie ein dielektrisches Material, insbeson-
dere eine dielektrische Schicht (2h) angeordnet ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass auf mindestens einer nach au-
ßen weisenden Seite der Elektronikeinheit (2) eine
Isolationsschicht (2i, 2j) aufgebracht ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
Ausgabevorrichtung (4) zur kabellosen Ausgabe von
Daten umfasst.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausgabevorrichtung (4)
– eine Anzeigevorrichtung (4), beispielsweise eine
LED, eine LED-Kombination, eine OLED, eine OLED-
Kombination, ein LCD-Display, ein TLC-Display, ein
Display auf der Basis einer elektrochemischen Far-
breaktion oder ein elektrophoretisches Display, ist,
– ein aktiver Sender zur kabellosen Übermittlung von
Daten, beispielsweise ein Infrarot-Sender oder ein
Funksender, insbesondere ein WLAN-Sender oder
ein Bluetoothsender, ist, oder
– ein passiver Sender zur kabellosen Übermittlung
von Daten, beispielsweise ein RFID-Transponder, ist.

6.   Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausgabevorrichtung (4) ei-
ne Anzeigevorrichtung (4) ist, welche Körperfunkti-
onskennwerte, beispielsweise die Anzahl und/oder
das Potenzial, über ein Display oder einen Farbcode
anzeigt.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
Stromversorgungsvorrichtung, umfasst.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
Auswertungsvorrichtung zum Auswerten von Rohda-
ten des Körperfunktionssensors (1) umfasst.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
Speichervorrichtung zur Speicherung von Daten, ins-
besondere von vom Körperfunktionssensors (2) aus-
gegebenen Rohdaten oder von, beispielsweise der
Auswertungsvorrichtung, zumindest teilweise ausge-
werteten Daten, umfasst.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Körperfunkti-
onssensor (1) und/oder die Ausgabevorrichtung (4)
und/oder die Stromversorgungsvorrichtung und/oder
die Auswertungsvorrichtung und/oder die Speicher-
vorrichtung teilweise oder vollständig in die Elektro-
nikeinheit (2) integriert sind.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Körperfunk-
tionssensor (1) und/oder die Anzeigevorrichtung (4)
und/oder die Stromversorgungsvorrichtung und/oder
die Auswertungsvorrichtung und/oder die Speicher-
vorrichtung elektronische Bauelemente der Elektro-
nikeinheit (2) sind.

12.  Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Fixiermit-
tel (3) als Pflaster, insbesondere Einwegpflaster, aus-
gebildet ist und/oder die Vorrichtung als Sensorpflas-
ter ausgebildet ist.

13.  Verfahren zur Bestimmung einer oder mehrerer
Körperfunktionen einer Person mit einer Vorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 12, in dem
– mindestens ein Körperfunktionssensor (1) eine Kör-
perfunktion misst, und
– die Ausgabevorrichtung (4) von der gemessenen
Körperfunktion abhängige Daten ausgibt.

14.  Verwendung einer Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 12 zur, insbesondere kabellosen,
Bestimmung des Herzschlag, insbesondere von Un-
geborenen, der Atmung, beispielsweise des Atem-
stromes, der Körpertemperatur, des Pulses, der Be-
wegung eines Körperteils, und von elektrischen Kör-
perströmen, beispielsweise bei der Elektrokardiogra-
phie.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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